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Kantonaler Richtplan Umgang in der Richt- und Nutzungsplanung 

1. Grundzüge der räumlichen Entwicklung 
1.1 Bevölkerungsentwicklung 
 

 
 

 
 

Die Stadt Zug weist eine ständige Wohnbevölkerung von 30'934 Einwohne-
rinnen und Einwohner auf (Stand 31.12.2021). Gemäss dem Modell der zu-
künftigen Bevölkerungsentwicklung geht man – gemäss dem tieferen Sze-
nario – davon aus, dass in der Stadt Zug bis im Jahr 2040 ca. 44'000 Perso-
nen leben werden. In den Konzepten, welche die Grundlage für die Ortspla-
nungsrevision darstellen (Konzept Mobilität und Freiraum, Bedarfsanalyse 
OeIB, etc.) stützt man sich ebenfalls auf diese Zahl.  
Die Bevölkerungsentwicklung soll primär in den im kommunalen Richtplan 
definierten Transformationsgebieten (B.1.2) stattfinden, welche sich in den 
bereits bebauten zentralen Gebieten und der äusseren Lorzenallmend befin-
den. Die Transformationsgebiete entsprechen weitgehend den kantonalen 
Verdichtungsgebieten. 

1.2 Beschäftigtenentwicklung 
 

 
 

 

Wie auch die Bevölkerungsentwicklung soll auch die Beschäftigtenentwick-
lung primär in den Transformationsgebieten (B1.2) stattfinden.  
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1.3 Ziele zur Siedlung 

 

 
Siehe 1.1 und 1.2 
Der effektive Bodenflächenverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner wird 
im Rahmen der Nutzungsplanung ausgewiesen.  
 

1.4 Kernsätze zur Mobilität 

 

 

 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird der kommunale Richtplan revi-
diert. In der Handlungsanweisung C «Verkehrsnetze und Strassenraum» 
und den daraus abgeleiteten Massnahmen wird das Thema Mobilität umfas-
send behandelt (siehe Planungsbericht kommunaler Richtplan). Die Kerns-
ätze zur Mobilität des kantonalen Richtplans werden dabei berücksichtigt. 
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1.5 Ziele zur räumlichen Gliederung 
 

 

 
 
Die Gemeinden der Stadtlandschaft haben gemeinsam in mehreren Work-
shops das «Bild der Stadtlandschaft» erstellt. Seither haben die Gemeinden 
eine gemeinsame Geschäftsstelle mandatiert, welche den regelmässigen 
Austausch organisiert und gemeinsame Stellungnahmen koordiniert.  
Das «Bild der Stadtlandschaft» ist vereinbar mit der kommunalen Richt- und 
Nutzungsplanung.  

2. Siedlung  

2.1 Siedlungsgebiet 

 

 
Im kommunalen Richtplan werden durch entsprechende Massnahmen 
(B3.03 und B.3.17) Einzonungen zugunsten von Schul-, Sport- und Freizeit-
anlagen sowie preisgünstigem Wohnraum ermöglicht. 
Kleinere Arrondierungen sind im Richtplan nicht dargestellt (nicht stufenge-
recht).  

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
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Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 
 

 

Der Kanton hat in Zug ein einzelnes Vorranggebiet für Arbeitsnutzung fest-
gesetzt (Technologiecluster Zug). Der kommunale Richtplan legt keine er-
gänzende nur für Arbeitsnutzungen vorgesehene Gebiete fest. Die Prüfung 
der Umzonung heutiger Arbeitszonen zu Industrie- und Gewerbezone wird 
im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision vorgenommen. 
 

 

Siehe Kommentar oben zu S 1.1.6. 

2.2 Kerngebiete 

 

 
In der strategischen Phase der Ortsplanungsrevision wurden verschiedene 
Grundlagen, wie zum Beispiel das Handbuch «Strassen und Plätze» und die 
räumliche Gesamtstrategie 2040 erarbeitet.  
Im den im kommunalen Richtplan definierten Handlungsanweisungen 
«B: Siedlung und Energie» wird der Zielzustand und die gewünschte Ent-
wicklung beschrieben. In den Gebietskarten werden die daraus abgeleiteten 
Massnahmen beschrieben und verortet. Gemäss den allgemeinen Mass-
nahmen sollen zudem Quartierentwicklungskonzepte zur Stärkung der orts-
spezifischen Entwicklung der Quartiere und ihrer Kerne erarbeitet werden. 
 

2.3 Gebiete mit raumplanerischem Koordinatonsbedarf 

 

 
Die Abstimmung findet grundsätzlich im Rahmen der Nutzungsplanungsrevi-
sion statt. Die Nachbargemeinden erhalten im Rahmen der öffentlichen Auf-
lage zudem die Möglichkeit zur Stellungnahme zum kommunalen Richtplan. 
Die Anpassungen im kommunalen Richtplan im Grenzbereich zur Gemeinde 
Baar sind mit dieser abgesprochen (Festlegungen im Zusammenhang mit 
Schulanlage «Im Lüssi», Erweiterung Sportanlagen «Herti Nord). 
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2.4 Siedlungsbegrenzung 

 

 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

2.5 Verkehrsintensive Einrichtungen  

 

 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.6 Siedlungsqualität 

 
 

 
Im kommunalen Richtplan wird in der Zielkarte B «Siedlung und Energie» 
unter dem Richtplaneintrag B1 «Quartierspezifische und nachhaltige Sied-
lungsentwicklung» verschiedene Handlungsanweisungen definiert, welche 
Ziele und Massnahmen zur Verbesserung der Siedlungsqualität definieren. 
Insbesondere wurden für Gebiete mit hohen Ortsbildqualitäten ein Struktur-
erhalt festgelegt (Planungsbericht Kapitel 4.2). Daneben werden diverse 
weitere Festlegungen mit Auswirkungen auf die Siedlungsqualität festgelegt 
(z.B. A1 Basisnetz Fussverkehr, A2 Frei- und Grünräume, A3 Baumrei-
hen/alleen, C1.1 Trilogie, C3 kommunale Velorouten) 
 

2.7 Dichten der Siedlungen 

 

 
Der kommunale Richtplan macht keine Aussagen zu Dichten oder der 
Grundnutzung. Die Festlegung wird im Rahmen der Nutzungsplanung be-
rücksichtigt.  
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Im kommunalen Richtplan wird zwischen Transformationsgebieten und 
stabilen Gebieten unterschieden. Die Verdichtung gemäss PBG erfolgt in 
den Transformationsgebieten. In den stabilen soll die Dichte grundsätzlich 
beibehalten werden. Die Umsetzung der Festlegung S 5.2.2 wird im Rah-
men der Nutzungsplanung vorgenommen. 
 

 

Die im kantonalen Richtplan definierten Gebiete für Verdichtung sind im 
kommunalen Richtplan zum grössten Teil als «Stadtzentrum» und als 
«Transformationsgebiete» bezeichnet (siehe dazu Planungsbericht Kapitel 
4.2). 
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2.8 Natur im Siedlungsgebiet 

 

 
Der kommunale Richtplan definiert in der Zielkarte A «Landschaft und Ver-
netzung» Frei- und Grünräume sowie ökologische Vernetzungsachsen 
(siehe dazu Planungsbericht Kapitel 4.1).  
Weiter werden folgende allgemeine Massnahmen definiert: 
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufwertung des Seeufers bzw. des an-

grenzenden Freiraums zu Gunsten der Naherholung und der Ökologie 
- Erarbeitung eines Massnahmenplans zur Erhöhung der Biodiversität 

und der ökologischen Vernetzung  
 
Wo dies erforderlich ist, werden entsprechende Massnahmen definiert und 
verortet (z.B. A2.41, Spielplatz Ibelweg).  
 

 

Siehe Kommentar oben zu S 5.3.1.  
 

2.9 Öffentliche Plätze, Zugang zu den Naherholungsgebieten 

 

 
Siehe Kommentar oben zu S 5.3.1.  
 
Die Naherholungsgebiete werden in das Fuss- und Velonetz eingebunden 
(siehe Handlungsanweisungen A1 und C3).  
 

2.10 Denkmalpflege und Archäologie 

 

 
In der Zielkarte B «Siedlung und Energie» des kommunalen Richtplans wer-
den Gebiete «Strukturerhalt» (B.1.1.4) definiert. Die für das Ortsbild prä-
gende bauliche und aussenräumliche Struktur ist zu erhalten, respektive 
sinngemäss und behutsam anzupassen, zu erneuern oder weiterzuentwi-
ckeln.  
 

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
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Das ISOS wurde im kommunalen Richtplan stufengerecht berücksichtigt. 
Siehe Planungsbericht kommunaler Richtplan. 

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

 

Die historischen Verkehrswege werden im kommunalen Richtplan stufenge-
recht berücksichtigt (siehe Planungsbericht Kapitel 2.1.2). 
 

2.11 Öffentliche Bauten und Anlagen 

 

 
Die öffentlichen Bauten und Anlagen werden in das Fuss- und Velonetz ein-
gebunden (siehe Handlungsanweisungen A1 und C3).  
 

 

 

 

Die öffentlichen Bauten und Anlagen werden im kommunalen Richtplan stu-
fengerecht berücksichtigt (Festlegung B3 Öffentliche Bauten und Anlagen: 
Raumbedarf sichern und Vorbildrolle übernehmen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/25 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 Preisgünstiger Wohnraum 

 

 
Gemäss dem kommunalen Richtplan sollen bis 2040 mindestens 20 % der 
Wohnungen in der Stadt Zug preisgünstig sein (B1.1.5). 
Der kommunale Richtplan definiert dazu folgende allgemeine Massnahmen: 
● B1.b Erarbeitung einer Wohnraumstrategie 
● B1.c Erarbeitung einer Gewerbestrategie 
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3. Landschaft 
3.1 Fruchtfolgeflächen 

 

 
 
Die Fruchtfolgeflächen wurden bei der kommunalen Richtplanung stufenge-
recht berücksichtigt.  
 

3.2 Gebiete für die über die innere Aufstockung hinausgehende 
Landwirtschaft (Bodenunabhängig) 

 

 
 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 

3.3 Gebiete für Reitsportanlagen 
 

 

 

 
 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtig. 
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3.4 Wald 

 

 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

 

 

Im kommunalen Richtplan wird der Wald teilweise mit der Festlegung A4 
Landschaftsräume überlagert. Die Festlegungen des kommunalen Richt-
plans sind kompatibel mit denjenigen des kantonalen Richtplans. 

3.5 Naturschutzgebiete und Naturobjekte 

 

 
Die kantonalen Naturschutzgebiete werden als Grundlage im kommunalen 
Richtplan stufengerecht berücksichtigt. 

 

Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 

3.6 Wildtierkorridore und Bewegungsachsen 

 

 
Im kommunalen Richtplan werden die kantonalen ökologischen Vernet-
zungskorridore berücksichtigt sowie ökologische Vernetzungsachsen (A3) 
definiert.  
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3.7 Landschaft 

 

 

 
Die Landschaftsschongebiete werden in den Zielkarten des kommunalen 
Richtplans dargestellt. Sie werden teilweise mit der kompatiblen und ergän-
zenden kommunalen Festlegung A4 Landschaftsräume überlagert. 

3.8 Gewässer 

 

 
In der Handlungsanweisung A3 werden ökologische Aufwertungen und die 
daraus folgende Massnahmen zur Renaturierung und der Erhöhung der Zu-
gänglichkeit (z.B. A.3.14) definiert.  

 

Siehe Kommentar oben zu L 8.1.1. Mit der Renaturierung der Gewässer 
wird auch eine Verbesserung der Hochwassersicherheit angestrebt. 
 
 



16/25 

 

 

 

 

Die zu renaturierenden Abschnitte entlang der kantonalen Gewässer wur-
den im kommunalen Richtplan berücksichtigt. Es wurden zudem diverse er-
gänzende Abschnitte festgelegt (A3 ökologische Vernetzungsachsen).  

 

Der kommunale Richtplan enthält diverse Festlegungen, welche die Festle-
gung des kantonalen Richtplans weiter spezifizieren. So sind diverse Frei- 
und Grünräume entlang des Sees vorgesehen (A2). Um die verschiedenen 
Interessens entlang des Sees aufeinander abzustimmen, soll ein Konzept 
zur Aufwertung des Seeufers erarbeitet werden (A2.a).  

 

Der kommunale Richtplan nimmt diese Festlegung auf und präzisiert sie. So 
werden neben der allgemein gehaltenen Handlungsanweisung (A3) in den 
notwendigen Bereichen entsprechende Massnahmen zur Aufwertung zu-
gunsten der Biodiversität definiert (z.B. A2.38 «Seeufer Chollermüli») 
 

 

Die Gewässerräume werden im Rahmen der Nutzungsplanung ausgeschie-
den. Nicht relevant für den kommunalen Richtplan. 

 

Siehe L.8.4  

 

Siehe L.8.4 
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Siehe L.8.4 

3.9 Naturgefahren 

 

 
Die Gefahrenkarten wurden im Rahmen des kommunalen Richtplans als 
Grundlage stufengerecht berücksichtigt. Sofern notwendig, werden diese im 
Rahmen der Nutzungsplanung berücksichtigt.  

3.10 Gebiete für Erholung und Sport 

 

 
Die Stadt Zug hat ein Sportkonzept sowie eine Bedarfsanalyse OeIB erar-
beitet (siehe Beilage 5 und 6 zum Planungsbericht) 
Aufgrund dessen werden im kommunalen Richtplan und der Nutzungspla-
nung entsprechende Massnahmen ergriffen.  
 
Im kommunalen Richtplan werden unter anderem folgende Massnahmen 
definiert: 

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufwertung des Seeufers bzw. des 
angrenzenden Freiraums zu Gunsten der Naherholung und der 
Ökologie (A2.a) 

• Erarbeitung eines Masterplans zur bedürfnisgerechten Bereitstel-
lung von Sportanlagen und Bewegungsräumen (B3.b) 
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Siehe Kommentar oben zu L 11.1.1. 

 

Siehe Kommentar oben zu L 11.1.1. 
 

 

Die kommunalen Naherholungsgebiete werden im kommunalen Richtplan 
berücksichtigt. Sie werden teilweise mit der kompatiblen und ergänzenden 
kommunalen Festlegung A4 Landschaftsräume überlagert. 

 

Die entsprechenden Bauten und Anlagen für die Naherholung werden im 
Richtplan ausgeschieden (z.B. B3.20 Campingplatz, A2.01 Erweiterung 
Spielplatz Fröschenmatt) und die räumliche Koordination sichergestellt. 
Die Zonierung wird im Rahmen der Nutzungsplanung entsprechend defi-
niert.  



19/25 

 

Die Festlegung L 11.3 Lorzenebene wird im kommunalen Richtplan berück-
sichtigt. Verschiedene kommunale Festlegungen überlagern und präzisieren 
die Vorgaben des kantonalen Richtplans. 

• A2.02 Frei- und Grünräume Brüggli 

• A2.38 Frei- und Grünräume Seeufer Chollermüli 

• A4.01 Lorzenebene 
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4. Mobilität 
4.1 Flächen- und energieeffiziente Mobilität 

 

 
 
Der kommunaler Richtplan definiert siedlungsorientierte kommunale Stras-
sen (C1) und setzt unter anderem folgende Handlungsanweisungen, welche 
die Flächen- und energieeffiziente Mobilität fördern: 
● Strassenraumgestaltung nach dem Prinzip der Koexistenz (C1.1) 
● Flächen im Strassenraum vielfältig nutzen (C1.3) 
● Verkehrslenkung und -bewirtschaftung zum Schutz der Wohnquartiere 

(C2) 
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4.2 Infrastruktur und Erreichbarkeit 

 

 
Das heutige Kantonsstrassennetz wird im kommunalen Richtplan berück-
sichtigt.  
Die Umfahrung Zug wird in den folgenden Festlegungen berücksichtigt: 
● B1.1 Stadtzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität 
● C1.1 Strassenraumgestaltung für ein hohe Aufenthaltsqualität  
 
Detailliertere Ausführungen zur Umfahrung Zug sind in der Einleitung des 
Richtplantextes sowie im Planungsbericht beschrieben (Kapitel 2.2.2 sowie 
in den Kapiteln zu den obenstehenden Festlegungen).  

 

Das kommunale Velonetz ergänzt das kantonale Netz und basiert auf dem 
Velonetz des kommunalen Richtplans 2010 (siehe dazu Planungsbericht 
Festlegung C3: Sicheres und komfortable Velofahren in der Stadt).  

 

In der Festlegung des kommunalen Richtplans «A1: Sicher und angenehm 
zu Fuss unterwegs» wird der kantonalen Richtplan stufengerecht berück-
sichtigt.  
 

4.3 Kantonsstrassen 

 

 
Die Umfahrung Zug wird im kommunalen Richtplan stufengerecht berück-
sichtigt, es werden ergänzende Massnahmen für das Stadtzentrum definiert 
(siehe M4.1). 
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4.4 Nationaler und internationaler Bahnverkehr / Grobverteiler 

 

 
Die Bahnprojekte von kantonalem und nationalem Interesse werden im 
Richtplan stufengerecht berücksichtigt.  
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Die Bahnprojekte von kantonalem und nationalem Interesse werden im 
Richtplan stufengerecht berücksichtigt (u.a. C4 Zuverlässiger Öffentlicher 
Verkehr und Carverkehr). 

4.5 Veloverkehr 

 

 
Die kommunale Festlegung C3 Sicheres und komfortables Velofahren in der 
Stadt Zug berücksichtigt den kantonale Richtplan stufengerecht (siehe dazu 
auch M4.1) 

4.6 Kantonales Wanderwegnetz 

 

 
Das kommunale Fusswegnetz (A1) ist abgestimmt auf das kantonale Wan-
derwegnetz. 
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4.7 Mobilität und Siedlung 

 

 
Die Stadt Zug hat sich im Rahmen der räumlichen Gesamtstrategie 2040 
und des Konzepts Mobilität und Freiraum einer flächeneffizienten Mobilität 
verschrieben (siehe dazu Planungsbericht Festlegung C1 Siedlungsorien-
tierte kommunale Strassen).  
 
 

5. Ver- und Entsorgung, weitere Raumnutzungen 

 

 
Die Grundwasserschutzgebiete werden im Rahmen der Nutzungsplanung 
berücksichtigt. Nicht relevant für den kommunalen Richtplan. 

 

 
Ist für den kommunalen Richtplan nicht relevant und wird im Rahmen der 
Nutzungsplanung berücksichtigt. 
 

 

 
Siehe Kommentar oben zu E 10.1.1.  
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Der kommunale Richtplan präzisiert die Aussagen des kantonalen Richt-
plans. Der kommunale Richtplan definiert flächendeckende Gebiete für eine 
klimaneutrale Wärmeversorgung (B4). Zudem enthält der Richtplan stufen-
gerechte Festlegungen zur Stromversorgung (Prüfung Windkraftanlagen, 
Nutzung Solarstrompotenzial). 
 
 

 

Siehe Kommentar oben zu E 15.1.1. 
 
 

 

 

In der Stadt Zug befinden sich keine Hochspannungsleitungen. Somit nicht 
relevant für den kommunalen Richtplan. 

 

Siehe Kommentar oben zu E 15.1.1. 
 


